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Der Einlass

• erfolgt einzeln, d.h. als Einzelperson oder Familie, im Eingangsbereich 
tragen Sie und Ihre schulpflichtigen Kinder Mund-Nasenschutz

• erfolgt für Kinder ohne Begleitperson erst ab 12 Jahren (Regel 
aus der Haus- und Badeordnung wird vorläufig außer Kraft gesetzt)

• erfolgt ohne Coin und wenn möglich mit bargeldloser Zahlung, 
desinfizieren Sie Ihre Hände nach dem Bezahlvorgang

• erfolgt mit Abgabe der ausgefüllten Kontaktdatenerhebung, 
einzelne Ausweiskontrollen werden durchgeführt

• erfolgt bis zur maximalen Zulassung von 500 Personen gleichzeitig

• erfolgt bei Überschreitung der maximalen Zulassung erst nach 
Austritt von Personen

unter Beachtung des Gesundheits- und Hygienekonzeptes:
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Noch Fragen? 
Rufen Sie uns an unter 02594 9149-0 oder 
melden Sie sich unter info@dueb.de

• Folgen Sie den Verhaltenshinweisen auf den Hinweistafeln

• Im Wasser und an Land gelten Abstandsregelungen von 
1,5 m. Liegen, Sitzmöglichkeiten und Tische werden ebenfalls 
in diesem Abstand gesetzt

• Beachten Sie die allgemeingültigen Vorschriften zum geltenden 
Kontaktverbot

• Folgen Sie den markierten Wegeführungen

• Betreten Sie Engstellen nur einzeln, die Sanitäranlagen nur mit 
Mund-Nasenschutz

• Betreten Sie die Duschen nur mit maximal einer Person oder als Familie

• Zugang zum dübKiosk und Wintergarten nur mit Mund-Nasenschutz 
erlaubt

• Nutzung des Drehkreuzes zum Ausgang 


